
E i nwoh nergemei nde Jegenstorf

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Jegenstorf
erlässt gestützt auf die Bestimmungen von Art. 92 der
Gemeindeverordnung (GV) folgendes Reglement:

Jegenstorf

Reglement über die Verwendung finanzieller Mittel aus dem Legat
Charlotte J u n ker-Flückiger

I. ALLGEMEINES

Definition

Zuständigkeit

Zweck

2. ORGANISATION

Zuständigkeit

3. ZINSEN

Legatsverzinsung

Art. 1

Beim Legat Junker-Flückiger handelt es sich um eine unselbständige Stiftung. Die
Stiftungsverordnung ist deshalb nicht anwendbar.

Art.2
Nach Art. 92 GV bestimmt der Gemeinderat fiber die Ven¡vendung der finanziellen Mittel

Art.3
tD¡eses Reglement enthält Bestimmungen irber die Venruendung von finanziellen Mitteln
aus dem Legat Junker, die ausschliessiich der Zweckformulierung entsprechend Absatz 2

dieses Artikels entsprechen müssen.

2,,Das Legat ist dazu bestimmt, mittellosen älteren oder behinderten Personen, die schon
mehr als fünf Jahre in Jegenstorf wohnhaft sind, das Wohnen in Altersheimen zu
ermöglichen. Die Mittel können auch venruendet werden für
- die Einrichtung von Wohnungen für Betagte und Behinderte und /oder in
Liegenschaften mit begleitetem Wohnen sowie Begegnungsorte für Senioren,
- Beitragsleistungen/Darlehen/Anteilscheine an Organisationen wie z.B. Begleitetes
Wohnen für Senioren oder ähnliche Angebote,
- die Finanzierung von Dienstleistungen der Gemeinde und anderer lnstitutionenA/ereine
für betagte oder behinderte Menschen, mit der Absicht, die noch vorhandenen
Fähigkeiten zu erhalten oder zu fördern und sie vor Einsamkeit zu bewahren."

3Die finanziellen Mittelwerden insbesondere für das Erstellen und Umbauen von
betagten- oder behindertengerechten Wohnungen verwendet und damit eine
Verg ü nstig ung des M ietzinses herbeigeffi hrt.

Art.4
lDer Gemeinderat ist für die abschliessende Festlegung und Aufhebung von
Mietvertragsbestim m u ngen zuständig.

2Die Mietverträge werden von der Gemeindevenrualtung ausgefertigt.

Art.5
Ende Jahr legt der Gemeinderat die Verzinsung der verbleibenden Legatsmittel fest.
Der Zinssatz liegt 0,5 % trber dem Durchschnittssatz für gewöhnliche Sparhefte der
Kantonalbank Bern des laufenden Jahres.



Mietzinse

Höhe des
Mietzinses

4. ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN

lm Allgemeinen

Finanzielle
Voraussetzungen

Venruandten-
unterstt¡tzung

5. ADMINISTRATIVES

Mietvertråge

Bekanntmachung

Wohnungsbewerbungen

Warteliste

Auskunftspflicht

Periodische
Uberprüfung

Art.6
Die Erträge aus der Vermietung der ,,Legatswohnungen" müssen nicht dem Legat
zugewiesen werden, wenn die Folgekosten (Gebäudeunterhalt) ausschliesslich durch
die Einwohnergemeinde mit ötfentlichen Mitteln finanziert werden.

Art.7
Der monatliche Mietzins beträgt mindestens Fr. 100.- (ohne Nebenkosten).

Art.8
lDurch flexible Zuteilungskriterien sollvermieden werden, dass Wohnungen leer stehen
oder durch nicht dem Legat entsprechende Personen bese2t werden müssen.

'Für die Beurteilung der finanziellen Situation der Bewerber wird auf die aktuellste
Steuertaxation abgestellt und soweit möglich bestehende Richtlinien der lV, EL, etc.
herangezogen.

tNeben der Einkommens- und Vermögenssituation von Bewerbern werden in
begrilndeten Sonderfällen auch andere Umstände berücksichtigt (insbesondere
medizinische und soziale lndikationen, z. B. bei körperlichen Behinderungen).

oBei der Anrechnung des Vermögens werden auch Schenkungen und/oder
Vorausleistungen an Erben und Drittpersonen soweit möglich berücksichtigt.

Art. I
Wo dies angezeigt erscheint, werden auch Unterstü2ungsmöglichkeiten naher
Verwandter berücksichtigt.

Art. 10
Die Modalitåiten für die Vermietung richten sich nach den eidgenössischen Bestimmungen
des Obligationenrechtes (Miete und Pacht).

Art. 11
lFreie Wohnungen sind grundså2lich im fraubrunner anzeiger auszuschreiben. Über
Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat (2. B. interner Wohnungstausch).

'sollten sich keine lnteressenten finden, erfolgt eine zweite Ausschreibung oder eine
Umfrage bei Sozialdiensten, Spitexorganisationen, Kirchgemeinden etc.

Arl.12
Die Bewerber haben schriftliche Angaben zu den persönlichen und finanziellen
Verhältnissen i. S. von Art. 8 dieses Reglementes zu machen.

Art.'13
Die Gemeindevenryaltung führt eine Warteliste von Bewerbern

Art. 14
Die Benützer der Wohnungen sind verpflichtet, wesentliche Veränderungen ihrer
finanziellen Situation der Gemeindeverwaltung zu melden.

Art. 15
Die Finanzvenrvaltung pruft alle zwei Jahre, ob gewisse Mietzinse allenfalls anzupassen
sind. Sie stützt sich dabei auf die neuen Steuereinschätzungen.



Eröffnung

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

lnkrafttreten
Art.17
Dieses Reglement tritt per 01 . Februar 1998 in Kraft.

Art. 16
Der Entscheid des Gemeinderates über die Zuteilung bzw. die Kfindigung einer Wohnung
ist mit einer Verfügung nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
(VRPG) zu eröffnen. Eine Rechtsmittelbelehrung ist aufzuflrhren. Einsprachen sind an
den Gemeinderat zu richten.

Zweckänderung Art. 3 Abs. 2
Genehmigung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung vom 29. November 2013

Jegenstorf, 20. Februar 2014 NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Präsident: Der Sekretär:

\\: *-1--L,
D. Wyrsch Holzäpfel
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Gesclr. Nr. 742/7Ð
An dle

'' Eemelnoåiatbranzlel-'JÈgenetorf

Am 22. MÊirz 1979 ist gesrorben

Charlotte J u n k e I Flückiger, verurltuet,

ren am 16. Oktober 1884, von Jeqenstorf/BE,

wohnhaft gewesen .HrÊinlelnstrasse 4o , Bo44 Zúrlch,

und hat in letZtwilligel Verfügung vom 24. Apri L Lg?s

folgendes verfùgt

I. IV. ...o.'..c.....

V. Nach Ausrichtung aIler vorer¡¡ähnten Uermächtnisse

und der darauf entfallenden Erbschaftssteuerne v€r-
rnae he ieh r Boiern der Ueberschuss es' erlaubt t

a) ... a a....... ?...

b) aR dle Eemelnde Jegenetorf (BE) ¡ der
llelmatgemelnde nelneg Ehenannea, Ft. lrogo looo.-

Diese BÞträge slnd dazu bestimmt, mittellosen Ëilte¡en

oder behlnderten PBrsonen, die schan t=n" als 5 Jahre

in einer dieser Gemeinden unhnhaft sind, das ùJohnen 1n

Altershelmen zu ermögllcheir.

Betråigt de¡ zur Uerfi.igunq str:hende Ueþerschuss ulenlger

eIs Fr" 2f ooorGoo.-, str isi: der verbl.eibenrle Betrag

auf dte beiden Gemeinrlen häIftlg auflzutel1en"

UÏ,
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Amt für Gemeinden
und Raumordnung

Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des
Kantons Bern

Nydeggasse 11113
3011 Bern

Telefon O3163377 77
Telefax 03163377 41

www.be.ch/agr

U/ Zeichen

Mail:

G.-Nr.:

Office des affaires communales
et de l'organisation du territoire

Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclé-
siastiques du canton de Berne

Monique Schürch

monique.schuerch@gk.be.ch

170 13 1013

Verfügung

29. November2013

Zweckänderung der unselbständigen Stiftung Legat Charlotte Junker-Flückiger
Genehmigung nach Art. 78 Abs. 3 des Gemeindegesetzes (GG)

lt¡r1^rl

w

A. Enarägungen

1. Mit Schreiben vom 19. November 2013 stellt der Gemeinderat von Jegenstorf das Gesuch um
Zweckänderung der unselbständigen Stiftung Legat Charlotte Junker-Flljckiger.

2. Gemäss Art. 93 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.111) darf
die Bestimmung einer Zuwendung abgeändert werden, wenn der ursprüngliche Zweck nicht
mehr erfüllt werden kann. Für die Anderung des Zwecks ist der mutmassliche, zeitgemäss
ausgelegte Wille der Stifterin oder des Stifters massgebend.

3. Das Legat Charlotte Junker-Flückiger aus dem Jahre 1979 hatte ursprünglich folgende
Zweckbestimmung: Das Legat ist dazu bestimmt, mittellosen älteren oder behinderten Perso-
nen, die schon mehr als fünf Jahre in Jegenstort wohnhaft sind, das Wohnen in Altersheimen
zu ermöglichen". MitVerfügung vom 20. Mai 1996 genehmigte das Amt für Gemeinden und
Raumordnung (AGR) folgende Zweckänderung (Zweckerweiterung): Die Mittel können auch
zur Einrichtung von Wohnungen für Betagte und oder eines kommunalen Altersstützpunktes in
gemeindeeigene Liegenschaften verwendet werden. Die Betagtenwohnungen sind betagten
oder behindeften Personen, dip seit mehr als fünf Jahre in Jegenstort Wohnsitz haben vorbe-
halten".

Der Gemeinderat hat nun am 18. November 2013 folgende Zweckänderung beschlossen und
dem AGR zur Genehmigung eingereicht:

Das Legat ist dazu bestimmt, mittellosen älteren oder behinderten Personen, die schon mehr
als fünf Jahre in Jegenstorf wohnhaft sind, das Wohnen in Altersheimen zu ermöglichen.
Die Mittel können auch verwendet werden für
o die Einrichtung von Wohnungen für Betagte und Behinderte und / oder in Liegenschaften

mit begleitetem Wohnen sowie Begegnungso¡íe für Senioren,
o Beitragsleistungen / Darlehen /. Anteilsscheine an Organisationen wie z.B. Begleitetes

Wohnen für Senioren oder ähnliche Angebote,
o die Finanzierung von Dienstleistungen der Gemeinde und anderer lnstitutionen / Vereine

für betagte oder behinderte Menschen, mit der Absicht, die noch vorhandenen Fähigkeiten
zu erhalten oder zu fördern und sie vor Einsamkeit zu bewahren.

¡D NRr / rG YAGI



Amt für Gemeinden und Raumordnu

Der Gemeinderat begründet die beschlossene Zweckänderung (Zweckerweiterung) damit,
dass die Gemeinde seit Jahren Mühe habe, die Legatsmittel zweckkonform einzusetzen. Dies
rühre hauptsächlich daher, dass die Zuwendung zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, als die Sozial-
werke noch nicht dem heutigen Standard entsprochen hätten und es mittellosen Personen na-
hezu verunmöglicht gewesen sei, in angemessener Weise eine. Unterkunft zu finden. Zudem
könne es auch nicht im Sinne der Stifterin sein, wenn deren Zuwendung dem beabsichtigten
Personenkreis nicht zugeführt werden könne. Der Bestand des Legats betrug Ende 2012 rund
cHF'900'000.--

2

4 Die Ausführungen des Gemeinderats sind nachvollziehbar und überzeugend. Die neuformu-
lierte Zweckbestimmung orientiert sich nach wie vor am ursprünglichen Zweck, ermöglicht es
jedoch, die Mittel vielseitiger einzusetzen und trägt den geschilderten Anderungen in den So-
zialwerken Rechnung. Sie entspricht dem mutmasslichen, zeitgemäss ausgelegten Willen der
Stifterin.

1

ln Würdigung des Sachverhaltes kann dem Gesuch auf Zweckänderung zugestimrñt werden

5. Gestützt auf Zfter 2.2 des Anhanges IVA (Gebührentarif der Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion) zur Verordnung über die Gebühren der Kantonsvenrualtung (GebV, BSG 154.21) ist
für die Genehmigung der Zweckänderung eine Gebühr von 100 bis 2000 Taxpunkten zu erhe-
ben. Ein Taxpunkt entspricht einem Wert von einem Franken (CHF 1.--) (Art. 4 Abs. 2 GebV).
Unter Berücksichtigung der Höhe des vorhandenen Stiftungsvermögens, der Bedeutung der
Zweckänderung für die unselbständige Stiftung und des durch die Genehmigung der Zweck-
änderung verursachten Aufwandes rechtfertigt es sich, eine Gebühr von CHF 500.-- zu erhe-
ben.

B. Aus diesen Gründen wird

verfüqt:

Die Zweckänderung nachfolgender unselbstä.ndiger Stiftung wird gestütztauf Art. 78 Abs. 3
GG genehmigt, wobei die Zweckbestimmung neu wie folgt lautet:

Legat Charlotte Junker-Flückiger:
Das Legat ist dazu bestimmt, mittellosen älteren oder behindeften Personen, die schon mehr
als fünf Jahre in Jegenstotf wohnhaft sind, das Wohnen in Altergheimen zu ermöglichen.
Die Mittel können auch verwendet werden für
. die Einrichtung von Wohnungen für Betagte und Behindefte und / oder in Liegenschaften

mit begleitetem Wohnen sowie Begegnungsorte für Senioren,
o Beitragsleistungen / Darlehen / Anteilsscheine an Organisationen wie z.B. Begleitetes

Wohnen für Senioren oder ähnliche Angebote,
o die Finanzierung von Dienstleistungen der Gemeinde und anderer lnstitutionen / Vereine

für betagte oder behinderte. Menschen, mit der Absicht, die noch vorhandenen Fähigkeiten
zu erhalten oder zu fördern und sie vor Einsamkeit zu bewahren.

2. Die Gemeinde Jegenstorf wird angewiesen, diese Genehmigung gemäss Art. 34 Gemeinde-
verordnung (GV) öffentlich bekanntzumachen.

3. Die Gemeinde Jegenstorf hat für die vorliegende Genehmigung der Stiftungszweckänderung
eine Gebühr von CHF 500.00 zu entrichten. Die Rechnungsstellung erfolgt separat.

<D NR¡ / <G YAGr



Amt für Gemeinden und Raumordnung

4. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Eröffnung bei der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des Kantons Bern, Münstergasse 2,3011 Bern, schriftlich in zwei Doppeln
und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 60 ff. des Venrualtungsrechtspflegegesetzes
vom 3. Mai 1989; VRPG, BSG 155.21). Eine Beschwerde kann von der Partei, die ein schutz-
würdiges lnteresse an der Anfechtung hat, von ihrem gesetzlichen Vertreter oder einem be-
vollmächtigten Anwalt eingereicht werden (Art. 15 und 65 VRPG).

5. Diese Verfügung ist der Gemeinde Jegenstorf, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf mit einge-
schriebenem Brief zu eröffnen.

3

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Gemeinden

Leiterin Gemei nderecht

Kopie an:
- Rf (zur Rechnungsstellung)
- RegierungsstatthalterBern-Mittelland

rD NRr / rG YAGr
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Amt für Gemeinden
und Raumordnung

Verfügung

Justiz-, Gemeinde- und
KirchendireKion des
Kantons Bern

Bahnhofstrasse 88
34Ol Burgdorf
Telefon O34|42Oæ53
Telefax 034/420 50 51

UZeichen: KUB Burgdorf, 20. Mai 1996

Einwohnergeme¡nde Jegenstorf
Zweckä nderu ng der Stifr ung "Gharlotte J un ker-Fl ücki ge/' (Zweckerweiteru n g)
Genehmigung nach Art. 64 Abs. 2 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden

A. Enruägungen

1. Mit Schreìben vom 8. Mai 1996 (Eingang am 10. Mai 1996) stellt der Gemeinderat von
Jegenstorf das Gesuch um Zweckerweiterung des Vermächtnisses der Frau Charlotte
Junker-Flückiger.

2. Gemäss Art. 64 Abs. 1 der Verordnung über den Fínanzhaushalt der Gemeihden vom 3. Juli
1991 (VFHG; BSG 170.511.11) gelten für die Abänderungen des Zweckes von unselbsttiqdi-
gen Stiftungen d¡e GrundsäEe von Artikel 86 des Schweizerischen ZivilgeseEbuches (ZGB;

sR 210).
Nach Ait. 86 ZGts kann der Zweckeiner Stiftung abgeändert werden, wenn ihr urspninglicher
Z¡teckeine ganz andere Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung dem
Willen des Stifters offenbar entfremdet worden ¡st-

3. lm Jahre 1979 erhielt die Einwohnergemeinde Jegenstorf ein Vermåchtnis von 1 'Million

Franken; rnit Verfügung von Todes wegen verft¡gte die Erblasserin, Frau Charlotte Junker-
Flück¡ger sel., dass "dieser Betrag dazu bestirnmt ¡st, mittellosen älteren oder behinderten
Personen, die schon mehr als fünf Jahre in der Gerneinde wohnhaftsind, das Wohnen in
Altersheimen zu ermöglichen".

Es ist unbestritten, dass es sich beim vorliegend interessierenden Legat der Frau Charlotþ
Junker-Flückiger um eine unselbständige Stiftung i.S. von Art. 63 VFHG,handelt.

Das aktuelle Sozialversicherungssystem, ev. noclt in Verbindung mit der Fürsor:ge, erlaubt es
grundsätzlich jeder betagten oder behinderten Person, in,einern öffentlichen Betagtenheim
áu wohnen. Anders gesagt, können die "Heirnl<osten" für alle Fersonen mittelsAHV., lV. und

EL-beiträgen sowie Zuschrlssen nach kantonalem Zuschussdekret und nicht zuletzt mit Für-

sorgeleistungen,voll abgedeckt werden. Die Gelder der "CharlotteJunkerFlückige/'- Stiftung
werden somit, zumindest irn Bereiche der öffentlichen Heime, gar nie benötigt. Nurfür eine

Unterbringung in privaten Heimen bestrinde also, unter Umständen, ein Bedarf nach Beiträ-
gen aus der Stittung.

Dieses grossteilige Brachliegen der Stiftungsgelder dürfte,klar nicht dem Willen der Stifterin
entsprechen.

-

JEGENSTO OOC
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Bei dieser Ausgangslage und mit Blick auf die Tatsache, dass der seltene Fall von Beiträgen
der Stiftung an einen Aufenthalt in einem privaten Heim (2.8. beim Fehlen verfügbarer Plätze
in öffentlichen lnstitutionen) nicht ausgeschlossen werden kann, beschloss der Einwohner-
gemeinderat von Jegenstorf den Zweok der Stiftung wie folgt zu erweitem:
"....(wie bisher). Die Mittel können auch zur Einrichtung von WohnuRgen für Betagte und oder
eines kommunalen Altersstützpunktes in gerneindeeigenen Liegenschaften verwendet wer-
den. Die Betagtenwohnungen sind betagten und behinderten Personen, die seit mehr als
fünf Jahren in Jegenstorf Wohnsitz haben' vorbehalten".

Die Genehmigungsbehörde hältdafür, dass die Schaffung eines kommunalen Altersstütz-
punktes in ge.nügender Nähe zum urspninglichen Stiftungszweck liegt, wie dies die Regeln
des ZGts für Änderungen des Stiftungszweckes indirekt vorgeben. Mit Hilfe der Dienstlei-
stungen dieses Stützpunktes, könnten nämlich betagte oder behinderte Mitmenschen ihre
Selbständigkeit tänger bewah¡:en und müssteR so erst später, wenn tib-erhaupt, in ein Heim
übersiedeln. Ebenso verbreitert die Erstellung kommunaler Alterswohnungen das Angebot an
Wohnmög I i ch keiten f tir Jegenstorfer Beta gte.

Es gilt hier ausdrücklich festzuhalten, dass die Gemeinde mit den Stiftungsmitteln nicht einen
Neubau im Sinne des enryeiterten Stiftungszlveckes erstellen darf. Dies läge wohl klar aus-
serhalb der urspru ngl ichen Absichten der Stifterin.

In Würdigung des Sachverhaltes und der obigen Erwågungen kann, dem Gesuch auf
Zweckä n de ru n g (Erweiterung'!) dem n ach zu gestirn mt werd en.

4. Gestütrt auf dÍe ZiÍÍer 2.2 des Anhanges lV A (GebÈihrentarif der Justiz-, Gerneinde- und Kir-
chendirektion) zurVerordnung tiber die Gebùihren der Kantonsverwaltung (GebV; BSG
154.21) istfür dieGenehmigung der Zweckänderung einer Zuwendung.Dritter (unselbstän-
dige Stiftung) eine Gebular von 10O bis 500 Taxpunkten zu,erheben. .Ein Taxpunkt entspricht
zur Zeit einem'Wert von einern Franken (Art. 4 Abs, 2 GebV).
Der für die Behandlung des vorliegenden Gesuches verursachte Aufwand wgr mittel. Es
rechtfertigt sÍch daher eine Gebühr von' Fr. 300.- zu, ertìeben.

í i B. Aus diesen Gründen wird

verfüot:

1. Die Zweckänderung (Zweckerweíterung) der unselbständioen Stiftuno "Charlotte Junker-
Flu-qkioe/'wird gestützt auf Art. 64 Abs. 2 VFHG genehmigt, wobei die Zweckbestimmung
neu wie folgt lautet:

"Dieser Betrag ist dazu bestimmt, mittellosen älteren oder behinderten Personen, die schon
seit mehr als fünf Jahren in der Gemeinde wohnhaft sind, das V.t(ohnen in Altersheimen zu
ermöglichen. Die Mittel können auch zur Einrichtung von Wohnungen für Betagte und
oder eines kommunalen AltercstüÞpunktes in gemeindeeigenen Liegenschaften ver-
wendet werden. Die Betagtenwohnungen sind betagten oder behinderten Personen, die
seit mehr als fünf Jahren in Jegenstorf Wohnsitz haben, vorbehalten."

2. Die Gemeinde Jegenstorf wird angewiesen, diese Genehmigung gemäss Art. 19 Gemeinde-
verordnung (GV) öffentlich bekanntzumachen-

JEGENSTO.DOC
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3. Die Gemeinde Jegenstorf hat für die vorliegende Genehmigung der Stiftungszweckerweite-
rung eine Gebühr von Fr. 300.-- innert 30 Tagen mit beiliegendem Einzahlungsschein zu
bezahlen (zu Gunsten AGR 4560 600).

4. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Er:öffnung bei der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion des Kantons Bem schñftlich in zwei Doppeln und begrundet Beschwerde
erhoben werden (Art. I GFHG bzw. Art. 60 ff VRPG). Eine Beschwerde kann nur von der
Partei, die ein schr¡tzwürdiges eigenes trnteresse an der Anfechtung hat, von ihrem gesetzli-

chen Vertreter oder einem bevollrnächtigten Anwalt eingereicht werden (Art. 65 VRPG).

5. Diese Verfügung ist zu eröffnen:

- der Gerneinde Jegenstorf (mit eingeschriebenem Brief und Einzahlungsschein)
- dem Regierungsstatthalter von Fraubrunnen

Amt für Gemeinden und Raumordnung
Kreis Emrnental-Oberaargau

\.^/1Ar'1A)

W. Hafner, Vorsteher

:Kooie z.K.
Rf
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